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Videoüberwachung an öffentlichen Orten

Die Gemeinde kann unter bestimmten Voraussetzungen Videoüberwachungsgeräte an einzelnen öf f entlichen

Orten einsetzen, um Straf taten zu v erhindern und zu ahnden (Art. 51a Polizeigesetz).

Sie braucht daf ür die Zustimmung der Kantonspolizei. Die Gemeinde hat f ür die Erteilung der Zustimmung

f olgende Unterlagen bei der Kantonspolizei Bern einzureichen:

Zustimmungsgesuch: Mustergesuch f ür Videoüberwachung der Gemeinden an öf f entlichen Orten (PDF,

21 KB, 7 Seiten)

ISDS-Unterlagen (Word, 57 KB, 4 Seiten): siehe nachf olgend "Vorgaben zur Inf ormationssicherheit und

zum Datenschutz"

Vorgaben zur Informationssicherheit und zum Datenschutz

Mit v orliegenden Ausf ührungen bestimmt die Kantonspolizei Bern die nötigen technischen und

organisatorischen Massnahmen f ür den Schutz der Personendaten v or dem Zugrif f  unbef ugter Personen

und f ür eine sichere Übermittlung der Daten an die Kantonspolizei im Sinne v on Art. 12 Abs. 3

Videov erordnung (VidV). Diese Vorgaben werden lauf end dem Stand der Technik angepasst.

Allgemeine Grundsätze / ISDS-Unterlagen

Durch geeignete organisatorische und technische Massnahmen ist sicherzustellen, dass die

Videoüberwachungsanlagen nur durch hierzu berechtigte Personen genutzt werden können.

Damit die Anf orderungen an Inf ormationssicherheit und Datenschutz (ISDS) erf üllt sind, hat die Gemeinde

ISDS-Unterlagen über die Videoüberwachungsanlage zu erstellen. Die ISDS-Unterlagen sind mit dem

Zustimmungsgesuch bei der Kantonspolizei Bern einzureichen

Die Gemeinde kann die ISDS-Unterlagen auf grund eigener Vorlagen erstellen. Sie kann aber auch die

f olgenden Formulare v erwenden: (Word, 57 KB, 4 Seiten)

ISDS-Konzept (Word, 57 KB, 4 Seiten)

Checkliste Grundschutz (Excel, 216 KB)

Risikoanaly se (Excel, 182 KB)

Die Kantonspolizei wird die ausgef üllten ISDS-Unterlagen der kommunalen Datenschutzauf sichtsstelle zur

Vorabkontrolle unterbreiten.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Erstellen des ISDS-Konzepts wenden Sie sich bitte an Ihre

kommunale Datenschutzauf sichtsstelle.
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Kennzeichnung

Auf  die Videoüberwachung ist mittels Piktogrammen hinzuweisen. Die Schrif tgrösse ist so zu wählen, dass

die Lesbarkeit auf  angemessene Distanz gewahrt bleibt.

Datenübermittlung an die Strafverfolgungsbehörden

Die Übermittlung gespeicherter Bilddaten an die Straf v erf olgungsbehörden kann mittels der f olgenden

Datenträger erf olgen: CD-ROM; DVD-ROM; DVD-Video; DVD-R; DVD+R.

Der Datenträger muss eine unter Windows XP lauf f ähige Sof tware zur Bildbetrachtung (Play er) enthalten.

Die Datenübermittlung an die Straf v erf olgungsbehörden hat unter Zuhilf enahme gängiger

Verschlüsselungslösungen zu erf olgen. Zur Entschlüsselung erf orderliche Sof tware ist auf  demselben

Datenträger wie die Bilddaten zu überstellen. Zur Entschlüsselung erf orderliche Inf ormationen müssen dem

Empf änger der Bilddaten getrennt zugestellt werden.

Die Videoüberwachungsanlage muss über die Möglichkeit zur Liv e-Bildübermittlung im Format MJPEG

v erf ügen.

Mehr zum Thema

Wichtige Informationen für Gemeinden (PDF, 21 KB, 1 Seite)

Videoüberwachungsanlagen im Kanton Bern (folgt)

Kontakt

Kantonspolizei Bern

Rechtsdienst
Postf ach 7571
3001 Bern

Tel. 031 634 40 10
Kontaktf ormular

http://www.police.be.ch/de/index/sicherheit/sicherheit/videoueberwachung/VideoueberwachungdurchGemeinden
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